
Anmeldungen für Studien- und Prüfungsleistungen in Sprachpraxis Englisch 2 

Das Aufbaumodul Sprachpraxis unterscheidet sich je nach Studiengang: 

Lehramt L2, L3 und BA WiPäd / BPäd: Modul 4 besteht aus drei Sprachpraxiskursen „English 2“ und eine 

abschließende mündliche Prüfung. 

Lehramt L1: Modul 4a besteht aus drei Sprachpraxiskursen „English 2“, einer schriftlichen Teilmodulprüfung 

und einer mündlichen Teilmodulprüfung. 

BA EACBS und BA EAS Hauptfach: Modul 5a besteht aus drei Sprachpraxiskursen „English 2“, einer 

schriftlichen Teilmodulprüfung und einer mündlichen Teilmodulprüfung. 

BA EAS Nebenfach: Modul 5b besteht aus zwei Sprachpraxiskursen „English 2“ und einer mündlichen 

Modulprüfung. 

Um sich für eine Studien- oder eine Prüfungsleistung anzumelden, muss man sich auf https://ecampus.uni-

kassel.de  

mit seinen Uni-Kassel Daten einloggen. Hilfe beim Anmeldeverfahren gibt es über die Webseite vom ITS Hilfe 

für Studierende oder vom Prüfungssekretariat (pruefungsamt.fb02@uni-kassel.de) 

 

Anmeldung zur Studienleistung (erfolgreiche Teilnahme an einem Sprachpraxiskurs) für alle 

Studierende 

Alle Studierende, die an einem English 2 Kurs teilnehmen, müssen sich bis zur letzten Kurssitzung des 

Sprachpraxiskurses für die Studienleistung anmelden. Um dies zu machen, müssen Sie im 

Prüfungsverwaltungssystem Ihren Studiengang, das Modul (Aufbaumodul Sprachpraxis) und die 

Prüfungsnummer finden. Die Prüfungsnummern, die Sie brauchen, sind für alle Studiengänge folgende: 

• 101120 für den ersten English 2 Sprachpraxiskurs  

• 150402 für den zweiten English 2 Sprachpraxiskurs  

• 150403 für den dritten English 2 Sprachpraxiskurs 

Nachdem Sie die richtige Prüfungsnummer angeklickt haben, sehen Sie eine Liste der Lehrveranstaltungen, in 

denen diese Studienleistung erworben werden kann. Suchen Sie die Lehrveranstaltung, die Sie dieses 

Semester besuchen, und klicken Sie auf „Prüfung anmelden“. Überprüfen Sie jetzt sowohl bei der Bestätigung 

als auch in der Leistungsübersicht, dass die Anmeldung tatsächlich funktioniert hat.  

Am Ende des Semesters wird Ihr*e Kursleiter*in die Studienleistung bestätigen. Sie können ab der letzten 

Juliwoche überprüfen, ob dies tatsächlich erfolgt ist und sich bei Bedarf bei Ihrer/Ihrem Kursleiter*in melden. 

Wenn Sie sich bis Ende des Semesters nicht für die Studienleistung angemeldet haben, kann der/die 

Kursleiter*in die erfolgreiche Teilnahme nicht bestätigen und Sie werden u.U. den Englisch 2 Kurs 

wiederholen müssen. 

Die Anmeldung zur Teilnahme an einem Sprachpraxiskurs, die Sie am Anfang des Semesters gemacht haben 

um einen Kursplatz zu bekommen, ersetzt NICHT die Anmeldung zur Studienleistung. 

 

 



Anmeldung zur Modulprüfung Modul 4 (L2, L3, L4) und Modul 5b (BA EAS Nebenfach) bzw. zur 

mündlichen Modulteilprüfung Modul 4a (L1), Modul 5a (BA EAS Hauptfach, BA EACBS). 

Achtung: Im Modul 4 bzw. 4a (= alle Lehrämter und WiPäd/BPäd) dürfen Sie sich nur zur mündlichen Prüfung 

anmelden, wenn Sie alle drei „English 2“ Kurse erfolgreich abgeschlossen haben bzw. in diesem Semester 

abschließen werden. Im Modul 5a und 5b (BA EAS/EACBS) hingegen, dürfen Sie sich zur mündlichen Prüfung 

anmelden, wenn Sie mindestens einen Sprachpraxiskurs erfolgreich abgeschlossen haben bzw. in diesem 

Semester abschließen werden. 

• Die Prüfungsnummer für die Modulprüfung im Aufbaumodul ist für L2, L3 und L4 150411.  

• Die Prüfungsnummer für die mündliche Modul(teil)prüfung im Aufbaumodul ist für L1 150413 und 

für BA EAS (Haupt- und Nebenfach) und EACBS 101150 

• Die Frist für die Anmeldung zur Modul(teil)prüfung ist Freitag, 01.07.2022. Falls nötig, können Sie 

sich selbstständig bis zum 10.07.22 abmelden, danach müssen Sie Ihren Rücktritt schriftlich beim 

Prüfungsausschuss begründen.  

Wenn Sie sich über HISPOS/eCampus zur Prüfung angemeldet haben, wird der Modulverantwortliche am 

02.07.2022 eine Email an Ihre Uni Kassel Email-Adresse senden. Diese Email enthält einen Link zu einem 

Moodle-Kurs, über den die Organisation der mündlichen Prüfungen ablaufen wird. Die Email enthält 

außerdem alle wichtigen Informationen zur Terminfindung und zur Teilnahme an der mündlichen Prüfung. 

Sollten Sie diese Email bis zum Abend des 02.07. nicht erhalten haben, setzen Sie sich unbedingt mit Matt 

Stevens in Verbindung (matt.stevens@uni-kassel.de). Der endgültige Prüfungsterminplan wird Ihnen dann 

spätestens am Freitag, 08.07.2022 per Email zugeschickt. Die mündlichen Prüfungen finden zwischen dem 

11.07.2022 und dem 20.07.2022 in Präsenz statt. Der Prüfungsraum ist Kurt-Wolters-Str. 5, Raum 4048. 

Wer trotz Anmeldung zur Prüfung nicht erscheint bekommt die Note „Nicht bestanden“. Wenn Sie kurzfristig 

wegen Krankheit nicht teilnehmen können, müssen Sie so schnell wie möglich nach der Prüfung eine 

Krankmeldung mit Attest dem Prüfungssekretariat zukommen lassen. 

Alle Details zu Prüfungsform und -modalitäten der mündlichen Prüfung finden Sie auf der Webseite des 

Fachgebiets Sprachpraxis unter dem Link Registering for exams and Studienleistungen.  

Anmeldung zur schriftlichen Modulteilprüfung Modul 4a (L1) und Modul 5a (BA EAS Hauptfach, BA 

EACBS) 

Die schriftliche Modulteilprüfung für Modul 4a/5a findet in den jeweiligen Lehrveranstaltungen statt. Diese 

Prüfung kann im 1., 2. oder 3. Englisch 2 Kurs absolviert werden. Ihr*e Kursleiter*in wird das genaue Datum 

und die Prüfungsform im Kurs bekanntgeben. 

• Die Prüfungsnummer für die schriftliche Teilmodulprüfung in Modul 5a ist 101160; die 

Prüfungsnummer für die schriftliche Teilmodulprüfung in Modul 4a ist 150412. 

• Die Anmeldefrist wird von der/dem Kursleiter*in festgelegt.  

Es gibt grundsätzlich keine Nachholtermine – die nächste Gelegenheit, diese Prüfungen zu absolvieren, ist im 

Wintersemester 2022-23. 

Wer einen Nachteilsausgleich wegen Behinderung oder chronischer Krankheit für die Modul(teil)prüfung 

beantragen will, muss das möglichst bald (vor Anmeldeschluss) mit einem ärztlichen Attest beim 

Prüfungsausschuss tun. Wir empfehlen, vorher mit dem Modulverantwortlichen (Matt Stevens) oder mit der 

Fachstudienberatung (Fiona Dancy) darüber zu sprechen. Nachträglich kann ein Nachteilsausgleich nicht 

beantragt werden. 


